
Kleintierschau des KTZV Krumbach und Umgebung 1924 e.V. 
 

Ausstellungsbestimmungen  
 
Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen stimmt der Aussteller der Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten im Katalog insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer sowie die von 
diesem Aussteller ausgestellten Tiere und deren Bewertungen zu. Weiterhin können diese Daten sowie 
Fotos von Personen und Tieren an Print- und andere Medien übermittelt werden. Auf den Homepages der 
involvierten Vereine und Verbände kann der Veranstalter Listen mit Ausstellernamen, Verein-
/Verbandszugehörigkeit sowie Ausstellungsergebnissen veröffentlichen.  

. 
 
 

Maßgebend sind die AAB des BDRG und folgende Sonderbestimmungen: 
 

1. Meldeschluss ist am Samstag, dem 20. Dezember 2025. Mit der Abgabe des Meldebogens sind die 
Ausstellungsgebühren zu zahlen. Die Meldebogen mit den Ausstellungsgebühren können in der 
Monatsversammlung am 20. Dezember 2025 oder beim Ausstellungsleiter abgegeben werden. 

 

Ausstellungsleiter: Geflügel Gerhard Knapp, Erbacher Straße 107, 
und Tauben 64658 Fürth, Telefon-Nr. 0160-97808886 

 
Ausstellungsleiter: Kaninchen Andre Fischer, Weschnitzquellenweg, 

64658 Gras-Ellenbach, Telefon-Nr. 0179-4231932 
 

2. Die Einlieferung der Tiere erfolgt am Freitag, den 09. Januar 2026  
in der Zeit von 16.00 bis 20.00 Uhr, in der Sauberghalle in Fürth-Krumbach, Seehofweg. 

 

Öffnungszeiten:  Samstag, den 10. Januar von 14.00 bis 18.00 Uhr 
 Sonntag, den 11. Januar von 10.00 bis 17.00 Uhr 
 

3. Das Aussetzen der Tiere erfolgt am Sonntag, den 11. Januar 2025 ab 17:30 Uhr 
 

4. Tierverkäufe erfolgen durch den Züchter. Beim Tierverkauf sind die aktuellen Bestimmungen der 
Veterinärbehörde zu beachten. 

 
5. Die Paramyxo-Impfung bei Tauben oder die RHD2-Impfung bei Kaninchen wird empfohlen. 

Eine Impfbescheinigung für Hühner gegen die Atypische Geflügelpest (Newcastle-Krankheit) 
ist bei der Einlieferung abzugeben. Falls von der Behörde zusätzliche Auflagen für eine 
Ausstellung von Geflügel verhängt werden, sind diese von den Ausstellern zu beachten. Eine 
entsprechende Mitteilung erfolgt mit dem Versand der B-Bögen. 
 

6. Vergeben wird je ein Ehrenpreis des KTZV Krumbach pro Preisrichter und pro 10 Tiere ein 
Ehrenpreis zu 5,00 € und zwei Zuschlagspreise zu 2,50 €. Weiterhin kommen die LVP, LVZ und 
KVP sowie die gestiftete Preise zur Vergabe. 
 

7. Die Auszahlung der Preise für die Kleintierschau erfolgt in der nächsten Monatsversammlung. 
 

8. Letzter Termin für Reklamationen ist der 15. Februar 2026. 
 

9. Ab 14:00 Uhr können die Aussteller den Preisrichtern Fragen zu den Tieren stellen.  
 

10. Bei der Rückgabe der B-Bogen werden die gültigen Hygienemaßnahmen mitgeteilt. 
 
 
 
Ausstellungsleitung des KTZV Krumbach und Umgebung 1924 e.V. 


